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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Ausstattung des Mobilen Einsatzkommandos mit Mitteldistanzwaffen

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/3914 vom 11. Okto-
ber 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Dezember 2022 beantwortet:

1.	 Über	welche	Mitteldistanzwaffen,	oder	Waffen	die	vergleichbar	sind,	verfügt	das	Dezernat	24	im	Thü-
ringer	Landeskriminalamt	oder	Beamte,	die	in	diesem	Dezernat	eingesetzt	sind,	falls	es	sich	um	Mann-
ausstattung handelt?

Antwort:
Angaben	im	Sinne	der	Fragestellung	sind	nicht	möglich,	weil	diese	Rückschlüsse	auf	Taktik	und	Vorge-
hensweise des Personenschutzkommandos zulassen würden und dadurch sowohl die Schutzpersonen 
als	auch	die	eingesetzten	Beamtinnen	und	Beamten	gefährdet	werden	könnten.	

Die	Ablehnung	der	Beantwortung	dieser	Frage	stützt	sich	auf	Artikel	67	Abs.	3	der	Verfassung	des	Frei-
staats Thüringen, da mit Bekanntwerden des Antwortinhalts die schutzwürdigen Interessen der zuvor 
genannten Personen dem entgegenstehen.

2.	 Wie	viele	dieser	Waffen	sollen	mit	Haushaltsmitteln	des	Landeshaushaltes	(Kapitel	03	13	Titel	812	02	
im	Entwurf	des	Landeshaushalts	2023)	aus	welchen	Gründen	ersetzt	werden?

3.	 Worin	unterscheiden	sich	diese	im	Dezernat	24	genutzten	Waffen	konkret	von	den	zu	beschaffenden	
Mitteldistanzwaffen	für	die	Thüringer	Polizei	als	Ersatz	für	die	bisher	genutzten	MP5?

Antwort	zu	den	Fragen	2	und	3:
Es	wird	auf	die	Antwort	zu	Frage	1	verwiesen.

4.	 Wieso	kann	die	Beschaffung	von	Mitteldistanzwaffen	für	das	Dezernat	24	nicht	mit	der	beabsichtigten	
Beschaffung	von	Mitteldistanzwaffen	für	die	gesamte	Polizei	realisiert	werden?

Antwort:
Im	Allgemeinen	und	insbesondere	bei	letal	wirkenden	Einsatzmitteln	gilt,	dass	diese	nicht	pauschal	für	
die	gesamte	Thüringer	Polizei	beschafft	werden,	sondern	sich	sach-	und	bedarfsgerecht	an	den	jewei-
ligen	fachlichen	und	technischen	Anforderungen	der	verschiedenen	Organisationsbereiche	auszurich-
ten haben. 
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